
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/12/1 85/15/0146
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1986
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32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

GebG 1957 §33 TP8 Abs4 idF 1976/668;

Rechtssatz

Auch durch Darlehensverträge einer GmbH mit ihren Gesellschaftern die lediglich Zwerganteile innehaben, kann der

Tatbestand des § 33 TP 8 Abs 4 GebG idF der Nov BGBl 1976/668 verwirklicht werden. Dies ergibt sich aus dem

Gesetzeswortlaut.
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